
Nebenjob Hostess
Beitrag von „blabla92“ vom 30. September 2016 22:23

Ähm, auf diesen kruden Vergleich gehe ich nicht ein.
Wenn man im Referendariat ins Beamtenverhältnis (auf Widerruf) aufgenommen wird, hat man
auch im Privatleben gewisse Pflichten. Beispiele hier.

Hier wird die rechtliche Lage zu Nebentätigkeiten erläutert. Es geht also nicht nur ums
Finanzielle, sondern ob man z.B. dem Ansehen des Dienstherrn nicht schadet.

1https://www.lehrerforen.de/thread/42893-nebenjob-hostess/?postID=392000#post392000

https://www.bllv.de/Recht-Rechtstipps-Privates-Fehlverhalten-von-Beamten-und-Lehrkraeften.8458.0.html
http://www.rehmnetz.de/beamtenrecht/nebentaetigkeit-und-dienstvergehen/
https://www.lehrerforen.de/thread/42893-nebenjob-hostess/?postID=392000#post392000

